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HELMUT BEUMANN

mSTORIOGRAPlllSCHE KONZEPTION UND
POUTISCHE ZIELE WIDUKINDS VON CORVEY

Die Deutung geschichtlicher Vorgänge ist zu einem
wesentlichen Teil eine Frage der Chronologie.Unsere Ur-
teile über geschichtlicheUrsachen und Motive pflegen sich
immer erneut des logischen Schrittes vom post hoc zum
propter hoc zu bedienen, und es kann geschehen, dass die
aus quellenkritischen Erwägungen erforderlich gewordene
Umdatierung eines Ereignisses Kettenreaktionen für die
Beurteilung historischer Zusammenhänge nach sich zieht.
Was für die Ereignisse selbst gilt, trifft auch für die Doku-
mente zu, die uns über jene unterrichten, und schon inso-
fern auch für die Historiographie. Denn auch die Doku-
mente sind, ungeachtet ihrer informativen Funktion, selbst
Tatsachen der Vergangenheit. Die Historiographie gibt
uns nicht nur Informationen für die Ereignisgeschichte,
sie ist auch selbst ein Stück Geschichte und will wie diese
verstanden werden. Auch ihre Interpretation steht und
fällt mit ihrer Datierung.

Ein Schulbeispiel für die Bedeutung dieses Momentes
bildet die SachsengeschichteWidukinds von Corvey 1. Un-

(1) Widukindl monachi Corbeienais rerum gwarum Sazonicarum lib", 'res.
Ed. V., reo. P. HIRSOH/H.-E. LOHMANN(MGH SS rer. Germ. in usum 6chola.
rum), 1935; H. BEUMANN,Widukind von Korvei; Untersuchungen zur Geschichts.
schreibung und IaeengeschicJue des 10. Jahrhunderts, 1950 (dort auch die Altere
Literatur); K. HAUOK,Widukind von Korvei, in: Die deutsche Literatur des Mit.
telalters, Yerfasserlexikon, hrsg. von K. Langosch, ~, 1953, Sp. 946.958; H.
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ter den Problemen, die dieses Werk des 10. Jahrhunderts
der Geschichtswissenschaft aufgibt, ist die eigentümliche
Behandlung der Kaiserfrage wohl am häufigsten disku-
tiert worden. Widukind hat den Ro~zug seines Königs,
den dieser 961angetreten hat, zwar in panegyrischenWen-
dungen gefeiert, die römische Krönung jedoch unerwähnt
gelassen, da Otto der Große bei ihm die Kaiserwürde be-
reits 955 als Sieger über die Ungarn auf dem Lechfeld im
Rahmen einer triumphalen Siegesfeier durch die Akkla-
mation des Heeres angenommen hat. Bis in die dreissiger
Jahre unseres Jahrhunderts war es die herrschende An-
sicht 2, Widukind habe seinen Rerum Saxonicarum libri
tree schon 958 einen ersten Abschluss gegeben, sie nach
einem Dezennium, in den Jahren 967-68, bis zu diesem
Zeitpunkt fortgeführt, um sie, mit Vorreden zu jedem der
3 Bücher versehen, der Tochter Ottos desGrossen,Äbtissin
Mathilde von Quedlinburg, zu widmen. Nach 973 kam
eine weitere Fortsetzung hinzu, so dass das Werk in der -
. Ausgabe letzter Hand mit dem Tode Ottos I. schliesst.
Müsste man von diesen Entstehungsstufen ausgehen, so
wäre \Vidukind, indem er schon 958 Otto eine 955 erwor-
beneKaiserwürde zuschrieb, tatsächlichen Ereignissen vor-
ausgeeilt. Er stünde in seiner Zeit nicht nur damit iso-
liert, sondern auch insofern, .als der von ihm vertretene
Gedanke eines weltlichen Heerkaisertums auf den ersten

BEUMANN, Ideengeachichtliche Studien zu Einhard und anderen Guchicht88chrei_
bem des lrüheren MiUelalter8, 1962: E. E. STENGEL, Die Entatehungszeit der
• Ru gutae Soxonieo« • du Widukind "on Korvey, in: DERB., Abhandlungen und
Untersuchungen zur mittelalterlichen Geschichte, 1960, S. 328·341: DERB., Abhand-
lungen und Untersuchungen zur Geachichte dea Kai8ergedanke1l8 im Mittelalter,
1965, S. 56.91.

(2) VgI. die Einleitung zur Ausgabe von Hirsch/Lohmann, S. XXX fr.; die
gleiche Auffassung hat gegen E. E. STENGEL (s.u. Anm. 4) zuletzt M. LINTZEL,

Die EntatehUng8zeit "on Widukinds Sachsengeachichte (Sachsen und Anhalt 17,
1941/42/43, S. 1·13, wiederabgedr. in: DERB., Ausgewählte Schrilten 2, 1961,
S. 302·311) verteidigt.
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Blick in der karolinigschen Tradition keine Grundlage
hatte und auch von Otto dem Grossen so wenig wie von
seinen Nachfolgern aufgegriffen worden ist 3.

Eine völlig andere Deutung der Widukindschen Dar-
stellung muss sich ergeben, wenn sich zeigen lässt, dass die
Frühdatierung nicht aufrechterhalten werden kann. Dies.
ist in der Tat der FaD 4. Angesichts der Tragweite des

. Datierungsproblems sollen die Gründe für die Entstehung
der Klosterfassung, wie man die ursprüngliche Nieder-
schrift des Werkes zu nennen pflegt, in den Jahren 967-68
kurz dargelegt werden. Es geschieht dies deshalb, weil, wie
ich anschliessend zeigen zu können hoffe, die Datierungs-
merkmale als solche Einsichten möglich machen, die
bisher teils nicht hinreichend gewürdigt worden sind, teils
über den bisherigen Stand der Forschung überhaupt hin-
ausführen.

Die sichere Grundlage für die Unterscheidung dreier
aufeinanderfolgender Werkfassungen bilden die Hand-
schriften 6. Aufgrund der Varianten lassen sich 3 Redak-
tionen unterscheiden. Zwei von ihnen, die mit Bund C
bezeichnet werden, reichen bis973, eine dritte endet mit
dem Tode des Grafen Wichmann im September 967 inner-
halb des dritten Buches am Schluss des 69.Kapitels. Wich-
mann, ein Vetter Ottos des Grossen und dessen Adoptiv-
sohn 6, kam im Aufstand gegen den Kaiser ums Leben.

(3) Vgl. C. ERDIlANN,Forschungen zur llOlitiachen Ideenwelt du Fl'Ühmittel·
alters, 19tH, S. 45 C.; STENGEL,Kaiaergedanke (wie Anm. I), S. 92.

(4) So bereits E. E. STENGEL,Die Entstehungszeit der« Res Gestae Sasoniae t
und der Kaiat.rgedankB Widukinds "on Kon:ei, in: Corona Quernea, Festgabe
Karl Strecker (Schriften der MGH 6), 1941, S. 136·158. Stengel postuliert hier
eine erste Niederschrift in den Jahren 967/68 und identifizierte diesemit der
'« Widmungsfassung t, bestritt also die Existenz einer davon unabhängigen
• Klosterfassung t.

(5) Siehe die Einleitung zur Ausgabe von Hirsch/Lohmann, S. XXX ff,
(6) So K. Hauck, (wie Anm. 1) Sp, 951 sowie ders., Haus. und sippenge-

bundene Literatur (wie unten Anm. 20) S. 176 mit Anm. 24 aufgrund von
Widukind III 50, Hirsch/Lohmann S. 129 Zeile 12.



860 HELMUT BEUMANN

Dass es sich um 3 Redaktionen handelt, ergibt sich ferner
daraus, dass das 22. Kapitel des ersten und das 2. des drit-
ten Buches in jeder der Handschriftengruppen inhaltlich
erheblich abweichende Fassungen zeigen. Es herrscht
Übereinstimmung, dass die 967 schliessendeRedaktion A,
die zum Unterschied von den beiden anderen nur durch
eine Handschrift vertreten ist, die Widmungsfassung
repräsentiert und auf das an die Prinzessin Mathilde nach'
Quedlinburg gelieferte Widmungsexemplar zurückgeht.
Die C-Redaktion hat nach allen Kriterien des Textver-
gleichs als die Fassung letzter Hand zu gelten, während B
auf Widukinds Handexemplar zurückgeführt und deshalb
alsKlosterfassung angesehen wird. Die handschriftliche
Genesis lässt sich am einfachsten so beschreiben, dass der
Autor sein Handexemplar (B) zweimal überarbeitet und
ergänzt hat, zunächst 968 zum Zwecke der Widmung an
Mathilde, sodann nach dem Tode des Kaisers. Nach jeder
dieser Umarbeitungen wurde eine Reinschrift hergestellt,
von denen sich A und C herleiten.

Alle 3 Redaktionen enthalten infolgedessen auch die
Merkmale der Widmungsfassung, vor allem an der Spitze
eines jeden der drei Bücher und noch vor den Kapitelre-
gesten eine an die Adressatin gerichtete Praefatio, von
der allerdings nur die erste mit Salutatio und Schlussgruss
als Brief stilisiert ist, ferner innerhalb des Kontextes über
das ganze Werk verteilte Anreden an Mathilde, deren
Charakter und Zweek ur sere besondere Aufmerksamkeit
verdienen, da sie einen Schlüssel für die Entstehungsge-
schichte des Werkes bilden 7. Wenn Widukind die Adressa-
tin innerhalb des Kontextes anredet,' so geschieht dies
durchwegs am Ende von Exkursen oder Digressionen,
Abschweifungenvon Thema, die gerechtfertigt werden. So

(7) BEUK~NN, Widukind "on KOf'1Jei,B. 193 fr.
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kommentiert, erläutert, ja rechtfertigt der Autor gegen-
über der Kaisertochter einen Exkurs über. die Avaren
(I 19), über den hI. Vitus, den Patron des Klosters Corvey
(I 24), adaptiert notdürftig den die Hauptsache ver-
schleiernden Bericht über Ottos ersten Romzug an den
höfischen Zweck (Ill 63), gibt einer hagiographischen Epi-
sode über die Wundertat eines Bischofs Poppo einen ihr
von Haus aus nicht inhärenten Bezug zum Kaiser (Ill 65).
Mit der letzten Anrede dieser Art schliesst die Widmungs-
fassung. Der Tod Wichmanns wird zum Exempel für das
Schicksal aller Rebellen gegen den Kaiser, den Vater Ma-
thildes, deklariert (Ill 69). Der Inhalt dieser Anreden
macht ihre Zweckbestimmung evident: Sie sollen dazu
dienen, ein ursprünglich nicht für den Hof geschriebenes
Werk in denjenigen Passagen gegenüber der kaiserlichen
Leserin zu rechtfertigen, bei denen der Verfasser sich vom
Thema einer historiographischen Würdigung Heinrichs I.
und Ottos d. Gr. allzuweit entfernt zu haben glaubte.
Handelt es sich bei diesen erläuternden Anreden an Ma-
thilde um anlässlich der Widmung eingeschobene Bestand-
teile des Textes, so lag zum Zeitpunkt dieser Redaktion,
also Ende 967, das Werk bis zum letzten der auf diese
Weise dem neuen Verwendungszweck adaptierten Kapitel
(Ill 69) bereits vor. Hierdurch wird sichergestellt, dass
wir um die Unterscheidung einer Erst- oder Klosterfassung
von einer 'Vidmungsredaktion nicht herumkommen 8; doch
ist für diese Klosterfassung die Frühdatierung nicht zu
halten, da sie ebenso wie das Widmungsexemplar bis zum
Tode Wichmanns des Jüngeren im Jahre 967 reichte. Der
Widmungsplan muss also unmittelbar nach Fertigstellung
der ersten Niederschrift entstanden sein.

(8) So auch, in seiner letzten Äußerung zur Sache, STENGEL, Kaisergendanke
(wie Anm. 1), S. 66 m. Anm. 69.
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Dieses Ergebnis hat eine Reihe verschiedenartiger
Konsequenzen. Zunächst ist somit davon auszugehen, dass.
Widukind die Kaiserakklamation von 955 in voller Kennt-
nis der römischen Krönung und römischen Provenienz des
ottonischen Kaisertums behauptet hat und dass ferner die
Verschweigung der römischen Krönung von dem Bericht
über die Kaiserakklamation auf dem Lechfeld nicht zu
trennen ist. Beides zusammengenommen läuft aus dem
Blickwinkel der Zeit von 967/68 auf eine Kritik an den
römischen Kompetenzen in der Kaiserfrage hinaus. Diese
Kritik ist der Urfassung des Werkes inhärent und mag zu
den politischen causae scribendi gerechnet werden, braucht
aber nicht die unmittelbare causadcdicationis gebildet zu
haben. Doch auch über diese lassen sich aufgrund des
Zeitpunktes der Widmung und des Inhalts vor allem eines
der Zusätze der Widmungsredaktion konkrete Aussagen
machen.

Die Widmung gehört in die gleiche Zeit, in der seit der
Ravennater Frühjahrssynode von 967 die Beratungen und,
Beschlüsse über die Errichtung des l\fagdeburger Erzbi-
stums in das abschliessende Stadium traten 9. Es wird zu
zeigen sein, dass Widukind diesem Projekt reserviert wenn
nicht ablehnend gegenüberstand und dies auf eine indi-
rekte Weise gegenüber der kaiserlichen Äbtissin von Qued-
linburg zum Ausdruck gebracht hat. Der Plan Ottos d.
Gr., das schon 937 von ihm zu Magdeburg gegründete
Mauritius-Kloster zu einer Missionszentrale erzbischöf-
lichen Ranges für den slavischen Osten auszubauen, steht
jedoch mit seiner Kaiserpolitik in engstem Zusammen-
hang 10. Der Plan selbst ist im Jahre 955 nach der Lechfeld-

(9) J. F. BÖHMEB, Reqesta Imperii IT 5, Papstregesten 911.1024, bearb,
von H. ZIMMERMANN, 1969 (künftig: Böhmer-Zimmermann), n. 418. Vg!. auch
449 und 450.

(10) H. BEulIIANN, Das Kaiaertum Ottos dee Grosaen. Ein Rückblick _ch
1000 Jahren (Hiatoriache Zeitschri/I 195, 1962, S. 629·673, wiederabgedr. in:
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sohlacht zuerst nachzuweisen 11 und dürfte durch den Un-
garnsieg selbst ausgelöst worden sein; ja es fehlt nicht an
Indizien dafür, dass der König ausser dem Tagesheiligen der
Schlacht, Laurentius, auch den hl. Mauritius als himmli-.
ehen Sieghelfer betrachten konnte, da er in der Krise der
Schlacht die dem Mauritius zugeschriebene Lanze ergriffen
hat 12. Papst Johannes XII. hat wenige Tage nach der
Kaiserkrönung, am 12. Februar 962, in einem der Magde-
burger Kirche ausgestellten Privileg, durch das die Er-
hebung des Klosters zum erzbischöflichen Metropolitansitz
verfügt wurde, Ottos Kaiserkrone als den Lohn für die
errungenen Heidensiege und insofern als triumphalem vie-
toriae coronam bezeichnet 13. Eine das Kaisertum der Sache
nach begründende Funktion wird der Schlacht auf de~l
Lechfeld auch hier zugesprochen, und man wird davon
ausgehen müssen, dass der damals soeben gekrönte Kaiser
auf das Diktat dieses Privilegs, mindestens aber auf seinen
Inhalt Einfluss genommen hat. Hier wie bei Widukind
gerät der Lechfeldsieg in die Beleuchtung einer exordialen
Tat im Hinb1ick auf das Kaisertum. Der Gegensatz der
Auffassungen Widukinds und des vom Kaiser gelenkten
Papstes erscheint gemildert. Das übereinstimmende Mo-

DGIJKaisertum OU08du Grossen; 2 Vorträge von H. Beumann und H. Büttner,
brag. von Konstanzer Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte, 1963) S. 552
(30) if.; H. KELLER, DGIJ Kaisertum OU08 des Groseen im Verständnis seiner
Zeit (DeutBchu Archiv für Erforschung des Mittelalter8 20, 1964, S. 325.388), S.
362 if.

(11) Brief Erzbischof Wilhelms von lIIainz an Papst Agapet H. von 955,
ed. Ph. JAFFE, Monumenta Moguntina (Bibliotheca rerum Germanicarum 3,
1866), S. 347 if. Nr. 18. Dazu H. BÜTTNER,Die Mainee» Erzbi.chä/e Friedrich
und Wilhelm und dG8Papsttum des 10. Jahrhunderts, in: Festschrift J. Bärmann
T. I (Geschichtliche Landeskunde, hrsg. von J. Bärmann, A. Gerlieh und L.
Petry 3), 1966, S. 1.26, bes. S. 15 if.; KELLER, S. 362 ff.; H. BEUMANN,Die
Bedeutung Lotharingiena für die ottonische Mia8ionapolitik im Osten (Rheini8che

, Vierteljahrsblatter 33, 1969, S. 14.46), s. 37.
(12)BEUMANN, Kaisertum (wie Anm. 10), S. 558 (36) ff.
(13) JL. 3690; BÖHMER-ZIMMEBMANN,n. 304; BEUHANN,Kaisertum, S. 552

(30) f.; KELLER, S. 358 if.
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ment, die Kausalverbindung zwischenHeidensiegund Kai-
serwürde, dürfte sich aus der Sache selbst erklären, da an
einen literarischen Zusammenhang zwischen dem Magde-
burger Papstprivileg und der Sachsengeschichte kaum zu
denken ist.

Auch eine andere Nachricht Widukinds über die
Schlacht auf dem Lechfeld wird durch päpstliche Urkun-
den bestätigt. Nach Widukind (lI! 49) hat Otto d.Gr.
für die einzelnen Kirchen seines Reichs Dankgottesdienste
angeordnet H. Dem entsprechen die neuen Palliumsprivi-
legien, die Papst Johannes XII. aufgrund nachdrücklicher
Interventionen des Kaisers in den Tagen nach der Kaiser-
krönung an die deutschen Metropoliten gegeben hat 15. In
diesen Privilegien werden die bisher schon gewährten Pal-
liumstage um die des Laurentius und des Mauritius ver-
mehrt 16. Es scheint erwägenswert, Widukinds zu 955 ge-
stellte Nachricht überhaupt auf die Erwirkung dieser Pal-
liumsprivilcgien,durch den Kaiser im Februar 962 zu be-
ziehen. Denn Widukind datiert ja auch das Kaisertum
Ottos als solches in das Jahr der Lechfeldschlacht zurück.
Zu den Konsequenzender Datierung der Sachsengeschichte
in die Zeit von 967-68gehört es also, dass sich Widukinds
Aussagen über die Lechfeldschlacht, soweit sie die Kai-

(14) III 49, Hirseh/Lohmann S. 128f.: decreti8 proinde honoribw et dignia
laudibu8 Bummae divinilali 1M' Bingulas eocleeiae •••

(15) BEUlI!ANN. Kaisertum, S. 553 (31) ff.
(16) Erhalten sind die Privilegien für Salzburg und Trior (BÖHMEB.ZIMMEB-

MANN, n. 302.303); aus Nachurkunden sind entsprechende Privilegien zu erschlies-
sen für Mainz (ebd. n. 542) und für Hamburg/Bremen (ebd. n. 677). Zum Main-
zer Deperditum, das außerdem Bestimmungen über den Primat und das Krö-
nungsreeht enthielt, vgl. auch Beumann, Lotharingien (wie Anm. Il), S. 36 ff.
Dem ist zur Seite zu stellen, dass nach dem Ordo Cencius II (1. Hälfte des 12.
Jahrhunderts) die Krönung des Kaisers und der Kaiserin in der römischen
Peterskirche vor dem Mauritius-Altar stattfand. (Die ordines für die Wewe
und Krönung des Kaisers und der Kaiserin, hrsg, von R. Elze [MGH, Fontes
iuriB Germanici anliqui in UBUm seholarum 9], 1960,XIV 31.32.37, S. 43 f.). Dass
dies auf die Krönung von 962 zurückgeht, muß nach den angeführten Pallhrms-
privilogien als sehr wahrscheinlich gelten.
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serf rage berühren, bis zu einem gewissen Grade an Hand
der Papsturkunden aus dem Februar 962 verifizieren las-
. sen 17.

Doch damit nicht genug. Auch für unser Verständnis
der Sachsengeschichte im Ganzen und ihrer historiographi-
schen Intentionen ergeben sich unvermeidbare Folgerun-
gen. Wer sich von der dargelegten Funktion überzeugt hat,
die den Zusätzen zur Widmungsfassung eignet, kann sich
der Einsicht nicht verschliessen, dass der Verfasser seinem
Werk eine andere Gestalt gegeben hätte, wenn es von
vornherein für einen Angehörigen des Kaiserhauses be-
stimmt gewesen wäre. Zwischen Widukinds ursprüngli-
chem Konzept und der causa dedicationis besteht eine
Differenz, die er selbst nur allzu deutlich empfunden und
in den Zusätzen der Widmungsfassung dadurch artiku-
liert hat, dass er die Kluft zu überbrücken suchte. In diesem
Punkte herrscht auch heute noch kein Consensus der
Forschung, obwohl die hier erneut vorgetragene Begrün-
dung für Entstehungsweise und Entstehungszeit der Sach-
sengeschichte nahezu allgemeine Zustimmung' gefunden
hat 18. Wer A sagt, muss jedoch auch B sagen. Denn gerade
in den Kriterien, die es erlauben, zwischen Klosterfassung
und Widmungsfassung zu unterscheiden und beide zu
datieren, liegt zugleich das stärkste Argument für die
intentionalen Unterschiede beider Redaktionen 19.

(l7) Auch dies spricht, wenn es weiterer Indizien überhaupt bedürfte, für
die Spätdatierung der ersten Niederschrift.

(18) VgI. außer Hauck (wie Anm. I), Sp. 948, und Stengel (wie Anm. 8)
auoh die letzte, einlenkende Stellungnahme von M. LINTZEL, Heinrich I. und
die fränkische Königsaalbung, in: Berichte über die Verhandlungen der Sächsischen
Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, phil .•hlst, KI. 102 H. 3, 1955, S. 9
Anm. 5 (wiederabgedr. in: DERB., Ausgewählte Schrilten 2, 1961, S. 583 if.).
Auch KELLER,S. 330, geht von .der Spätdatierung aus.

(l9) Zu dieser methodischen Interdependenz vgl. meine Bemerkungen in:
Zeitschrill lür Kirchengeschichte 73, 1962, S. 375 f.
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So ist in Verkennung dieser Sachlage Widukinds Sach-
sengeschichte als der Niederschlag liudolfingischer Haus-
überlieferung bezeichnet worden, und dies solle auch für
die ersten Kapitel des Werkes de origine 8tatuque genti8
zutreffen 20. Hier hat die sächsische Stammestradition von
der Landnahme und den auf diese folgenden Kämpfen
mit dem Thüringern eine vielbeachtete Darstellung gefun-
den 21. An der Seite der Franken und im Bunde mit diesen
siegen die Sachsen über die Thüringer bei Burgscheidungenim Jahre 531. Der Sieg wird von einer Siegesfeier gekrönt,
bei der Hathagat als Führer der Sachsen im Mittelpunkt
steht 22. Der mythologische Charakter dieser Tradition wird
durch den Wodans-Namen beleuchtet, um den es sich bei
Hathagat nach einem Hinweis von Karl Hauck 23 handelt,
und in die gleiche Richtung weist die Siegesfeier selbst,
deren sakrale Züge von Widukind hervorgehoben werden .
.Die kriegerische Gefolgschaft Hathagats schreibt diesem
divinum animum... caeleetemque vi1'tutem zu. Das Prä-
dikat eines pater patrum wird, wiederum mit Hauck, dahin
ausgelegt werden dürfen, dass Hathagat in dieser Tradi-
tion als Spitzenahne erscheint u. In der Gesamtkomposi-
tion der Sachsengeschichte gehört die Siegesfeier von 531
auch in einen übergreifenden Zusammenhang, da. ihr als
Parallele zwei entsprechende Szenen jeweils aus der Ge-

(20) Hauck (wie Anm. I), Bp. 951 f.; DERB., Haus. und 8ippengebundene
Literatur mittelalterlicher Ade18geschlechter, ~'on Adel88atiren des 11. und Ill.
Jahrhunderts her erläutert, in: GeschichtBdenken und Geschichtabild im Mittelalter,
hrag. von W. Lammen (Wege der Forschung 21), 1961, B. 175: L. BORNSOHEUER,

MiBeriae regum. Untersuchungen zum Kri8en· und Todesgedanken in den hefT-
8chaltatheologiBchen VorBtellungen der oUonisch·salischen Zeit (Arbeiten zur Früh-
mittelalterforsehung, hrag. von K. Hauck, 4), 1968, s. 17.

(21) I 2-14.
(22) I 12; K. !IAucx, Lebm.snormen und Kultmythen in germanischen Stam.

meso und Herr8chaltag_logien (Saeculum 6,1955, B. 186-223), S. 216 f.; DERS.,
Haus· und sippengebundene Literatur (wie Anm. 20), Neufassung 1960, S. 178 ft'.

(23) Hauck, Haus- und sippengebundene Literatur, 1960, S. 180.
(24) Ebd. S. 178 f. .
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schichte Heinrichs I. und Ottoa d.Gr. zur Seite gestellt
werden: Das triumphale Siegesfest, das die Sachsen nach
dem Ungarnsieg Heinrichs I. an der Unstrut 933 ihrem
König bereiteten, und die Siegesfeiernach der Lechfeld-
schlacht von 955. Auch Heinrich I. wird vom Heer als
pater patriae, rerum dominus imperatorque akklamiert, auch
er macht wie später Otto d.Gr. zum Dank für die victoria
sibi divinitus concessa Zuwendungen an die Kirche 25. Der
einzige Unterschied zu seinem Sohn liegt darin, dass die .
imperatorische Akklamation ephemer bleibt. Sein König-
tum nimmt zwar imperiale Züge an, Widukind nennt ihn
rerum dominus et regum maximus Europae, der als solcher
seinem grösseren Sohn und NachfoJgerein magnum latum-
que imperium hinterlässt 26. Der Titel imperator bleibt dem
Nachfolger vorbehalten. Unverkennbar soll jedoch der
Ungarnsieger von 933 als Wegbereiter seines kaiserlichen
Sohnes erscheinen. Die Siegesfeier Heinrichs I.' präfigu-
riert die Szene auf dem Lechfeld, so dass ein Bezugssy-
stem erkennbar wird. Zu diesem System gehört aber auch
die heidnische Siegesfeier von 531. ,

So scheint in der Tat manches dafür zu sprechen,
dass Widukind die mythologisch gefärbte Stammestradi-
tion als liudolfingischeHausüberlieferung ansah. Doch hat
er gerade dies indem Widmungsbrief an die Kaisertochter,
den er dem Werk voranstellte 27, nicht bestätigt, ja sogar
dementiert. Danach ist das Werk dazu bestimmt, die Emp-
fängerin durch die Schilderung der Taten ihres Vaters
und Grossvaters zu verherrlichen. Die Ausführungen de
origine statuque gentis werden dafür ausdrücklich nicht in
Anspruch genommen. Der diesbezügliche Satz des Wid-
mungsschreibens ist vielmehr den übrigen rechtfertigen-

(25) I 39.
(26) I 41.
(27) Hirsch/Lohmann, S. 1 f.



868 HELl'tIUT BEUMANN

den und entschuldigenden Anreden der Adressatin zur
Seite zu stellen. Die Stammessage soll nach dem Wid-
mungsbrief nur dazu dienen, die Leserin auf angenehme
'Veise zu unterhalten - ut ea legendo animum oblectes, cu-
ras releves, pulehre otio uaces. Der Autor selbst hat also
nicht voraussetzen können, dass die oriqo Saxonunr; von
den Ottonen als eigene Hausüberlieferung akzeptiert wer-
den könnte, ja es ist nicht einmal ein Unterton der Besorg-
nis zu verkennen, ihre dahingehende Deutung könnte bei
Hof ungnädig aufgenommen werden. Was Widukind hier
zu dementieren oder besser zu desavouieren scheint, ist
wohl eher sein eigener Versuch, die Taten und Leistungen
Heinrichs I. und Ottos 1. an diese Tradition anzuschliessen.
Wenn überhaupt der Eindruck hat entstehen können,
Widukind habe eine im Hause der Ottonen lebendige Tra-
dition überliefert, so ist dies nur der posthume Erfolg seines
Bestrebens, die mythologische Stammestradition als eine
liudolfingisch-ottonische erscheinen zu lassen, um so der
Geschichte des Sachsenvolkes die innere Kontinuität z uge-
ben, einen auf antiquitas gegründeten historischen Rang 28.

Mit solchen Absichten steht Widukind in der Histo-
riographie seiner Zeit nicht allein, auf vergleichbare Ten-
denzen wird noch hinzuweisen sein. Für die Sache selbst
ergibt sich aus der epistola dedicatoria, dass es sich bei der
sächsischen oriqo gentis um eine Iiudolfingische Hausü-
berlieferung gerade nicht gehandelt hat. Dafür spricht auch
die Geschichte der Liudolfinger selbst, die. bekanntlich bei
ihrem ersten Auftreten im 9. Jahrhundert im westlichen
Vorgelände des Harzes noch weit von einem gesamtsächsi-
schen Dukat entfernt waren. Erst Heinrichs I. Vater Otto

(28) Das in den Widmungsbrief aufgenommene Dementi eines zentralen
historiographischen Gedankens der Klosterfaasung lehrt, wie Rüoksichtnahme
auf einen bestimmten und in der Sache gut unterrichteten Leserkreis odor
Adressaten der Eigenmächtigkeit des Autors Schranken setzen konnte.



HISTORIOGRAPHISCHE KONZEPTION 869

hat über einen solchen verfügt, und die führende Rolle
im gesamten sächsischen Stammesgebiet verdankten die
Liudolfinger nicht zuletzt mehrfachen Verschwägerungen
mit fränkischen Adelsfamilien, nicht zuletzt mit den ost-
fränkischen Karolingern selbst 29. Die sächsische origo
gentis gehörte, geschichtlich gesehen, einer älteren Schicht
an, und wenn sie überhaupt in einer adligen Hausüberlie-
rerung wurzelt, so jedenfalls nicht in einer liudolfingischen.

So ist also bereits nach den Selbstzeugnissen des Au-
tors für die Urfassung einerseits, die Widmungsfassung an-
derseits mit verschiedenen historiographischen Intentio-
nen zu rechnen. Glücklicherweise ist Widukind nicht so
weit gegangen, die Klosterfassung anlässlich der Widmung
dem neuen Zweck durch eine vollständige Umarbeitung
anzupassen. Von gelegentlichen Eingriffen abgesehen, bei
denen, wie schon erwähnt, zwei Kapitel eine tiefergrei-
fende Redaktion erfuhren, hat er sich damit begnügt, sol-
che Teile des Werkes zu erläutern und zu rechtfertigen, die
dessen angesichts des veränderten Zweckes nach seiner
Meinur-g bedurften. Seine redaktionelle Tätigkeit war von
konservativer Art. Er konnte sich offenbar nicht entschlies-
sen, von der ursprünglichen Konzeption Wesentliches auf-
zugeben, ja es spricht manches dafür, dass es ihm darauf
angekommen ist, gerade diese Konzeption auch gegenüber
dem ottonischen Hof zu vertreten. Die panegyrischen und
emphatischen Adressen an die kaiserliche Prinzessin ver-
mögen die kritischen Züge des \Verkes nicht zu neutra-
Iisieren, ja man wird sich fragen müssen, ob sie dics
überhaupt sollten. Die Frage muss für die Klärung der
causa dedicationis im Auge behalten werden.

(29) H. BÜTTNER und 1. DIETRICH, lVeeerland und Hessen im Iüäjtespiel
. der karolingischen und frühen ottonischen Politik (Westfalen 30, 1952, S. 133.
149); W. 1I1ETz,Die Abstammung König Heinrich8 I. (Historisches Jahrbuch 84,
1964, S. 271.287); H. BEuMANN, Heinrieh L, in: Neue Deutsche Biographie 8,
1969, S. 307.310.
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'Widukinds Absicht,' seine Konzeption auch in der
Widmungsfaseung zur Geltung zu bringen, kann nicht
zuletzt daraus ersehen werden, dass er die ursprüngliche
praefatio (I I) trotz des vorangestellten Widmungsschrei- '
,bens nicht gestrichen hat. Hier werden mit nur zwei Sät-
zen causa 8cribendi, historiographisches Programm sowie
Rechtfertigung des Mönches als eines Profanhistorikers
auf die knappste Formel gebracht. Der Gedankengang ist
folgender: Nachdem er durch hagiographische Schriften -
sie sind verloren - den literarischen Pflichten des Mönches;
seinerprofes8io, Genügegetan hat, darf er es sich nunmehr .
erlauben, principum nostrorum res qestae litteris... eom-:

.. 'mendare ; so kann er auch denjenigen Pflichten nachkom-
men, die ihm sein weltlicher Stand und seine Zugehörigkeit
zur gens Saxonum auferlegen: quia in illo opere professioni
meae, ut potui, quod debui e.1:o1vi,modo generis, gentisque
meae devotioni, ut queo, eloborare non eJfugio 30. Die Deu-
. tung dieses Satzes,' eines Schlüssels zum Verständnis des
ganzen Werkes, ist umstritten 31. Die vorgetragene Inter-
pretation lässt sich jedoch gerade in den umstrittenen
Einzelheiten nicht zuletzt auf Widukinds eigenen Sprach-
gebrauch stützen: genus heisst bei ihm in der Regel
« Stand. 32, für Sippe oder Geschlecht sagt er familia.

r '

(30) Hirsch/Lohmann, S. ,. Der vollständige Text: P081 operum noalromm
primordia, 'quibua summi imperm0ri8 miluum 'riumphoB dec/aram, nemo mB

miretur, principum noaIrorum res geBIaB liueriB eelle eommendare; quia in ,IEo
opere profeaBioni _, '" potm, quod debui lIXolvi, modo generis gemisque meaa
devotion., '" queo, elaborar .. non eOugio.

(31) BEUMANN,Widukind "on Korvei, S. 11 ff.; DERS., Die HiBloriographie
des MiUelalterB ale Quelle für die Ideengeschichte des Königtums (HiBloriBche
ZeilBchri/l 180, 1955, S. '49-488, wiederabgedr. in: DERS., IdeengesMiltliche
Studien zu Einkard und anderen Geschichts8chreibern du frühen MitlelalterB,
1962) S. 473 (54) ff.; K. HAuox, Widukind "on Korvei (wie Anm. I), Sp. 948 ff.;
DERS., Haua- und Bippengebundem Litermur (wie Anm. 20), S. 177.

(32) VgI. 'das Sachregister der Ausgabe von Hirsch/Lohmann, S. 187 8~V.

genua. Von den beiden dort für «Abstammung, Geschlecht. genannten Belegen
ist keiner eindeutig. Angeführt wird neben der hier zu klärenden Stelle Widukinds
Ausserung Qber die slawische Mutter des Erzbischofs Wilhelm von Mainz m
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Devotio wird, wie es auch sonst die Regel ist, nicht mit
, dem genitivus obiectivus konstruiert, genus und gens sind.
also nicht als Objekte, sondem.als Subjekte der devotio zu -,
verstehen, die der Verfasser mit seinem Werk bezeugen
will33• Objekt dieser devotio, mit der hier das Motiv des
Geschichtsschreibers bezeichnet wird - an anderer Stelle
heisst es fldeUs devotio 34 -, sind die principeIJ nostri. Dieser
offenbar absichtlich unbestimmt gehaltenen Begriff schliesst
die Könige Heinrich und Otto ganz gewiss ein, andere
Persönlichkeiten der adligen Führungsschicht aber nicht
'aus. Denn principes sind in der Sprache Widukinds, und
nicht nur in der seinigen, die politisch führenden Personen
des Adels, also etwa die 936 zu Aachen versammelten Kö-
nigswähler M••ZU den principes, deren Taten das historio-:
graphische Programm ausmachen sollen, gehören demnach

7': Cuiw mater, lied p6f'egrina. nobili tamen erat genere procreata. Für f Stand.
wird ebd. in·Anspruch genommen: Erat autem lsilberhlus nobiU genere ac fami.
lia antiqua natus (I 30). Das Register erfß8St allerdings nicht alle Belege. Aus.
schlaggebend für die Deutung gm.eri8 gentiaqtu oma. devotioni erscheint mir - .
wegen des Nebeneinanders von gem und genua - Widukinds Bemerkung über
die sächsische Standesgliederung: unde usque hodie geM 8axonica lrilormi genere
QC lege preler eonduionem aervilem di'!iditur (I 1').

(33) Wollte man mit K. Hauck und der älteren Forschung generis gentiaque
meae als genitivi obiectivi zu devotion. auff'ß8SCn(im Sinne von erga genw gen. .
tetnlJU6 omam). 80 hätte Widukind gegen alle Autorenbescheidenheit (zu deren

.. ' Topik auch bei ihm devotio gehört [Hirsch/Lohmann S. 2 Zeile 3; 61 Zeile 13;
101 Zeile 2; 139 Zeile 3]) Ergebenheit des Autors gegenüber seinem eigenen -,
genw (Geschlecht. Familie! Stand!) und seinem Stamm. also gegenüber Perso-
nengruppen. denen er selbst angehörte. zum Ausdruck gebracht •. Widukind
Auasert sonst devotio ausschliesslich gegenüber dem Königshaus. und zwar stets
in seiner Eigenschaft als Autor im Rahmen des Topos, Autorenbescheidenheit t.
Als Beleg für Widukinds 'Abstsmmung von dem gleichnamigen Sachsenführer
und Gegner Karls des Grossen und seine sich daraus ergebende Verwandtschaft
mit der Königin Mathilde und der Adressatin als deren gleichnamigen Enkelin. '
die als wahrscheinlich gelten darf, scheidet die hier erörterte Stelle demnach
aus. Mit recht betont denn auch K •.SoHMID.Dis NaMf~ren Widukinda (Deut.
aeheB Arch." filr Erfor.chung des M~altera 20. 196'. S. 1-"). S. 22. von dem
gleichnamigen Geschichtsschreiber: • Er unterlAsst überhaupt jegliche Andeu-
tung auf die Familie. aus der er kam t. ..

(34) III 63. S. 138 Zeile 11.
(311)n 1. S. M~ Zeile If.

, /',
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auch die beiden Gestalten, deren Rolle und Schicksal das
Werk am Anfang und am Ende sozusagen einrahmen: Der
Sachsenführer Hathagat und der jüngere Wichmann 38,

dessen Aufstand Widukind durch Entlehnungen aus Sal-
lust in die Beleuchtung eines Novus Catilina rückte.

Mit dem Bekenntnis zum autonomen Rechtder prin-
cipum res gestae, der Profangeschichte 37, gegenüber der
Hagiographie steht Widukind in der geistigen Nachfolge
Einhards 38. Die praefatio der Vita Karoli behandelt das
gleiche Thema in einer latenten Polemik gegen Sulpicius
Severus, wie ein Vergleich mit der Vorrede zur Vita Mar-
, tini erkennen lässt 39. Die von Sulpicius rigoros geforderte
Verbannung profaner Gegenstände aus der Literatur musste

(36) Dieser gehörte zu den principu, deren Taten Widukind schildern
wollte, als Angehöriger einer führenden sächsischen Adelsfamilie und nicht
zuletzt als Graf, kaum jedoch nur deshalb, weil ihn der König adoptiert hatte
(siehe Anm. 6). Zur Bedeutungsgescbichte von rwincepa im 9., 10. und 11.
Jahrhundert vgl. H. BEUlIANN, Die 8akrale Legitimierung dell Herrscher8 im
Denken der ottonischen Zeit (Zeitschrift filr RWitsgeschichte, Germ. Abt., 66, 1948,
S. 1·45), S. 27ft'. Ein Beleg für den Plural rwincipes im Sinne von. Angehörige
des Königshauses • müsste erst noch beigebracht werden, wenn Widukinds prin. ,
cipum nostrorum res gestae auf diese Bedeutung eingeengt werden sollen.

(37) Dieser moderne und durchaus künetliehe Begrift' bezieht seine Be-
rechtigung bier aus dem von Widukind selbst betonten Gegensatz zur Hagio-
graphie, Die Wendung,nemo miretur bringt im übrigen nicht nur den Gegensatz
zum Ausdruck, sondern auch den Gedanken der Rechtfertigung. Mit der Ver·
wendung des Begriffs. Profangeschichte • sollen jedoch beileibe die religiösen '
Züge nicht in Abrede gestellt werden, die den mittelalterlichen Werken dieser
Gattung und auch Widukinds Sachsengescbichte eigneten, und die jüngst L.
Bomscheuer (wie Anm. 20) bei Widukind und anderen Geschichtsschreibern
der ottonischen und salischen Zeit besonders nachdrücklich herausgearbeitet
hat. Vgl. im übrigen BEUlUNN, Historiographie(wie Anm. 31), S. 456ft' (47ft').

(38) H. BEVXANN, Einkard und die karolingische Tradition im ottonischen
OOl'fJey (Westfalen 30. 1952. S. HiO.174) wiederabgedr. in: DEM., ldunguchi·
chtliche Studien, wie Anm. 11; DEM., Dis Historiographie dell Mittelalterl (wie
'Anm. 31), S. 463 (54) £1'. und 448 (71) £1'.; zur karolingischen Bildungstradition
des Klosters Corvey: DEM., Die Stellung du Weserraumu im geistigen Lehen
des Früh· und Hochmittelalter" in: Kunst und Kultur im WeIIs"oum 800·1600,
Katalog der AU88tellung Corvey 1966, I, S. 144·160.

(39) H. BEUMANN, Topo, und Gedankengefilgs bei Einharcl (Archi" Jar Kul·
turgellchichte 33, 1951, S. 337·350, wiederabgedr. in: DEM., ldemguchichtliche
Studien, wie Anm. 1).
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für die Geschichtsschreiber des Mittelalters zur Heraus-
forderung werden, der sich zu stellen umso gebotener war,
als die Vita Martini, wie die handschriftliche Überlieferung
zeigt, sich grossen Ansehens und weitester Verbreitung er-
freute. Ähnliches gilt aber. auch für die Vita Karoll. Es
lässt sich nachweisen, dass Einhards entschlosseneFront-
steIlung gegen den literarischen Monopolanspruch der
Hagiographie für die mittelalterliche Herrscherbiographie
und die Geschichtsschreibung des Königtums befreiend
gewirkt hat. Nicht nur Widukind, sondern auch Wipo,
der Geschichtsschreiber Konrads 1I., und der anonyme
Biograph Heinrichs IV. haben sich in Einhards Nachfolge
mit Sulpicius Severus, wenn auch unter wechselnden Ak-
zenten, auseinandergesetzt 40. In seiner eigenen Zeit ist
Widukind dem durch die hagiographische Tradition be-
stimmten Herrscherbild bei seiner Beschäftigung mit der
Vita. Mathildis antiquior begegnet, über die er bei der
Würdigung des Verhältnisses von dignitas und humilitas
der Königin einen beachtlichen Schritt hinausging 41. Mit
Einhard verband ihn nicht nur das Selbstverständnis des

(40) H. BEUMANN,Die Historiographie des Mittelalters (wie Anm. 31), S.
456 (47) If. Dazu z. T. kritisch J. SCHNEIDER,Die Vita Heinrici IV. und Sal-
lUllt, Studien zu Stil und Imitatio in der mittellateinischen Prosa (Deutsche Aka-
demie der WissenBcha/ten zu Berlin, Schriften der Sektion für Altertumswissen-
schaft 49), 1965, bes, S. 31 Anm. 3 und S. 90; L. BORNscHEm;R(wie Anm. 20)
passim. Auf die strittigen Fragen kann hier nieht näher eingegangen werden,
Zum prinzipiellen Widerspruch Bornscheuers in der Frage des Gegensatzes von
Hagiographie und c Profangeschichte • vgl. oben Anm. 37.

(41) H. BEUHANN,Die sakrale Legitimierung (wie Anm. 36), S. 42 If.; DERS.,
Widukind von Korvei, S. 256f. Zur weiteren Diskussion des Problems vgl. E.
AUERBAOH,Literatursprache und Publikum in der lateinischen Spätantike und
im Mittelalter, 1958, S. 1161f.; FR. LOTTER,Die Vita Brunonis des Ruotqer, Ihre
historiographische und ideengeschichtliclle Stellung (Bonner Histori8che For8chun-
gen 9), 1958, S. 48f.; Fr. GRAUS, Volk, Herrscher und Heiliger im Reich der
Merowinger, 1965, S. 407ff.; BORSSCHEUER(wie Anm. 20), S. 60ff. Die ältere
Mathildenvita, ihr Verhältnis zu don merowingerzeitlichen Vorlagen und diese
selbst sind damit in eine veränderte Beleuchtung gerückt. Der Gegensatz zwi-
schen Widukind und der Mathilden-Vita erfährt dadurch eine Abschwächung,
wird aber nicht aufgehoben.
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Historikers, sondern auch Sachliches. Wie schon in der
Vita Karoli tritt in der Sachsengeschichte die Kirchen-
und Missionspolitikhinter den weltlichen Themen zurück,
und die viel erörterte Reserve Einhards gegenüber der
Kaiserkrönung Karls d.Gr.42 hat in Widukinds Praeter-
itio der römischen Krönung Ottos ein Gegenstück 43. In
Widukinds Konzeption hat die römische Provenienz der
Kaiserwürde keinen Platz". Ihre Wurzeln liegen vielmehr
in der eigenen"Geschichte des Sachsenvolkes, sie werden
bis in' die mythische Frühzeit zurückverfolgt. Die euro-
päische Hegemonie Heinrichs I. wird als die eigene poli-
tische Leistung eines imperialen Anspruchsträgershin-
gestellt, wenn es von dem magnum latumque imperium,
das Heinrich I. seinem Sohn hinterliess, heisst: per semet
ipsum adquisitum. et a solo Deo conC€8sum45. Mit einem
päpstlichen Anspruch auf Verleihung der Kaiserwürde im
Geiste desOonstitutum Oonstantini war diese Position, auch
wegen der Hervorhebung des unmittelbaren Gottesgna-
dentums 46, nicht zu vereinbaren. Die Idee einer von frem-
der Autorität oder Verleihung unabhängigen Kaiserwürde,
die in der eigenen' politischen Leistung ihre ~ubstantielle
Grundlage hat, entspricht einem politischen Gedanken-
schema der karolingischen Zeit. Es tritt uns in den fränhl- '
sehen Quellen zum Dynastiewechsel von 751 mit der Ge-
genüberstellung von potestas und nomen, von faktischer
Amtsgewalt und ausgehöhltem Königstitel, bereits ent-

. (42) H. BEUJUNN, Nomen imperat0ri8. Studien zur Kaiseridu Karl« du
, OrOBsen (Hist0ri8che ZeitBchril' 185, 1958, S. 515·549, wiederabgedr. in: DEM.,

Ideenguchichlliche Studien. wie Anm. I), S. 521 (86)ff.
(43) C. EBDHANN, F<W8Mungen (wie Anm. 3), S. 45.
(44) Dies gilt bei ibm auch fOr daa Kaisertum Karls des Großen. EBDMANN,

P<W8Mungen, S. 41Sm. Anm. 2. '
(45) I 41, B. 60.
(46) BEUHANN, Widulcind t10n Korvet, S. 244ff.; KELLER(wieAnm. 10), S.

348; BRONSOHEUEB S. 23 u.ö.
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gegen 47, in einer Gedankenfigur,die übrigens nicht so
sehr, wie man angenommen hat, in der Patristik ihrVor-
bild hat, als vielmehr bei römischen Klassikern wie Cicero
und anderen Autoren des paganen Altertums 48. Im Rai-
sonnement' der Annales Laureahamenses über die Kaiser-
erhebung Karls d.Gr. tritt sie uns erneut entgegen, und
ihr korrespondiert der sogenannte CI Aachener Kaiser-
gedanke • 49, der sich von den Paderborner Verhandlurtgen
Leos Ill. mit Karl im Jahre 799 bis zu Notker von Sankt
Gallen verfolgen lässt. Als politische Wirklichkeit hat die-
ser «autoL'ome Kaisergedanke &, wie man ihn nennen
könnte, nur ein ephemeres Dasein geführt, bei Ludwig
dem Frommen 813-816 und nochmals 817 bei Lothar I. 50.

Tatsächlich hat kein. Inhaber der' Kaiserwürde seit Ka~l
d.Gr., so wenig wie dieser selbsü.endgültig auf eine Krö-
nung durch den Papst. verzichtet. Gleichwohl ist der
autonome Kaisergedanke nicht ohne WirkWlg geblieben.
Wie ein roter F~en zieht er sich durch die mittelalterliche

(47) BEUJIlANN, NOrMn imperatoNa (wie Anm. 42), S. 11211(90)tr.
(48) Darauf beabsichtige ich andernorts nAher einzugehen.
(49) C. ERDlIIANN, DOl ott0ni8cheReich a14Imperium Romanum (Deuuchu

Archiv für Guchichte du Mittelalters 6, 1943, S. 412-441, wiederabgedr. in:
DEBS., OttoniscM Studien, hrsg. von H. Beumann, 1968, S. 174 tr.); DEM.,
Forschungen (wie Anm •. 3), S. 16 tr.; H. BEUlIlANN, DOl Paderborner EP08 und
die Kaiseridee Kar14 du (}rossen, in: Karolw magnw et Leo Papa (Studien und .
Quellen zur westfälischen Geschichte 8), 1966, S. 1-114.Kritisch zur Annahme
eines. Aachener Kaisergedankena.: L. FALKENSTEIN, Der. LaUran. der lla-
rolingischen Pfalz zu Aach.en (Kölner Historisch. Abhandlungen 13), 1966. Vgl.
jedoch H. HOITlIlANN, in: Rheinische Vierteljahrsblätter 32, 1968, S. 11711fr.;
R. FOLZ, in: R_ A~, fase. 490, 1969, S. 189; P. Ct.ASSEN, Karl der
. (}roBBe,daB PapaUum und Byzanz. Erweiterte Sonderausgabe aUBKarl der Große
Bd. 1, hrsg. von H_ Beumann, 1968, S. 76 f_; W. SCHLESINGEB, Beobachtungen

. :ur Geschichteund Gestalt der Aach.enerPfalz in der Zeit Karl« d.Gr., in: Studien
ZU" europäischen Vor· und FriJhguchichte, brag. von M. Claus, w. He.e.rnagel
und K. Raddatz, 1968, S. 258-281. .

(110)W. SCHLESINGEB, Kaisertum und ReichBteilung, in: Forltchungen ZU .
BkIaI und Verfa88Ung,Futgooe für F. Hartung, 10118, S. 9-112,wiederabgedr.
in: DEBS., Beitrdge zur deut8chen Verfa88Ungsguchichte du Miuelaltere I, 1963,
B. 193-232 m. Nachtrag S. 3411. .
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Kaisergeschichte von Karl d.Gr. bis zum Ende der Staufer.
Friedrich Barbarossa hat ihn mehrfach mit grösstem Nach-
dru~k nicht nur verbal, sondern auch handelnd zur Gel-
tung gebracht 51. Widukinds Stellung ist in dieser Genea-
logie des Gedankens zwar bemerkenswert extrem, doch
keineswegs ohne Zusammenhang.

Dies gilt auch schon für seine eigene Zeit. Selbst die
ottonische Liturgie rechnete mit einer Alternative zum
Romkaisertum, wie der nichtrömische Kaiserordo des
Mainzer Pontifikale von 960 bezeugt 52. Die von der Gor-
zer Reform inspirierte lothringische Geschichtsschreibung,
die Vita des Abtes Johannes von Gorze und die Vita Bru-
nonis des Ruotger, bezeichnen Otto den Grossen bereits
für die Zeit der fünfziger Jahre als Imperator 53, ja die
testimonia für diese Idee eines imperialen Königtums sind
gerade durch jüngste Forschungen nicht unerheblich ver-
mehrt worden 54. Dabei ist freilich eine-methodisch wichtige
Unterscheidung zu treffen. Es gehört zu den gerade unter
dem eingangs erörterten chronologischen Gesichtspunkt
bemerkenswerten Besonderheiten der ottonischen Histo-
riographie überhaupt, dass sie, von wenigen Ausnahmen
abgesehen, erst in der Kaiserzeit Ottos d.Gr. entstanden
ist. Eine stimulierende Wirkung der Renovatio Imperii
ist hier ° gar nicht zu verkennen. Zur gleichen Zeit, als
Widukind die beiden ersten Fassungen seiner Sachsenge-
schichte vollendete, schloss Hrotsvit von Gandersheim
ihre Gesta Oddonis I. Imperatoris ab 55. 968 arbeitete

(51) STENGEL. Kaisergendanke (wie Anm. I), S. 92 ff.
(52) ERDMANN, Forschungen (wie Anm. 3), S. 52 ff. u. 89 C.; ed. Elze (wie

oben Anm. 16) H, S. 3 ff.
(53) Lotter (wie Anm. 41), S. 90 ff.
(54) K.·U. JÄ8CHKE, Königskanzlei und imperiales Königtum im zehnten

Jahrhundert (Historisches Jahrbuch 84, 1964, S. 288·333); KELLER (wie Anm.l0).
(55) Hrouvithae opera reo. P. de Winterfeld (MGH SS Ter. Germ. in usum

scholarum), 1902, S. 201·228.
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Ruotger in Köln an seiner Vita Brunonis 56, Adalbert, der
Fortsetzer der Chronik Reginos von Prüm, legte 968, bei
seiner Erhebung zum ersten Erzbischofvon Magdeburg, die
Feder aus der Hand 57. Für die Historia Ottonis und die
Lcgatio Liutprands von Cremona 58 ist der Kausalzusam-
menhang mit der Kaiserpolitik durch die Sache selbst ge-
geben, seine Antapodosis 59 ist das einzige darstellende
Werk, das man im Reich Ottos d.Gr. aus dessen Königszeit
namhaft machen kann 60, und es bezeichnet die Lage,
dass der Verfasser ein Italiener war.

Die imperiale Beleuchtung, in der das Königtum Hein-
richs 1. und Ottos d.Gr. in Werken dieser Gruppe erscheint,
muss daher den Verdacht erwecken, durch das zur Zeit
dieser Autoren bereits existente römische Kaisertum an-
geregt worden zu sein. Die dadurch nach 962 mobilisierte
Geschichtsschreibung hat jedoch in Wahrheit kein völlig
anachronistisches Bild gezeichnet, wenn sie bereits den
Königen imperiale Ansprüche und Tendenzen zuschrieb.
Denn solche lassen sich sowohl in der tatsächlichen Po-
litik Heinrichs I. und seines Sohnes als auch in vereinzel-
ten Quellenzeugnisse.n aus der Zeit vor 962, insbesondere
seit ca. 950 nachweisen. Nach einem Brief des Ratherins

(56) Ruotgeri Vita Brunoni8 archiepiscopi Coloniensi8, ed e . I. Ott (MGll
SS rer, Germ. NS 10), 1951.

(57) (Adalberti) continustio Reginonis A 907·967, in: Reginonis abbatis
PrumiensiB chronicon cum continuatione Treverensi, rec. Fr. Kurze (MGH SS
rer. Germ. in usum Bcholarum), 1890, S. 154.179; 111. LINTZEL, Erzbischof Adal·
bert von Magdeburg als Geschichtsschreiber, in: Zur Geschichte und Kultur des
Elb.Saale-Raumes, Festachrif~für W • .Möllenberg, 1939, S. 12-22. wiederabgedr.
in: DEBS., Ausgewählte Schriften 2,1961, S. 399-406. Vgl. such unten Anm. 114.

(58) Liudprandi opera, ed. J. Becker (MGH SS rer, Germ. in usum eehola-
rum), 1951, S. 159 If.; M. LINTZEL, Studien über Liudprand von Cremona, 1933
(wiedersbgedr. in: DERS., Ausgewählte Schriften 2, 1961, S. 351-398).

(59) Ed. Becker, (wie Anm. 58), S. 1-158; H. BEUMANN, ner Schriftsteller
und Beine Kritiker im frühen Mittelalter (Studium generale 12, 1959, S. 497 -511),
5021f.

(60) Außerdem entstanden lediglich knappe Annalenwerke, 80 in Hersfeld
und Salzburg.
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von Verona aus dem Herbst 951 handelte Otto d.Gr. bei
seinem damaligen Eingreifen in Italien pote8tate impe-
riali 81. Bald danach hat sich' König Otto am Hofe zu
Cordoba durch seine Gesandten' als imperator vertreten
lassen 62. In seinem Diplom vom 6. April 959 63 hat der
gleiche König mit der .Restituierung des Klosters Lure,
Diözese Besancon,'. eine Zuständigkeit für Burgund in
.Anspruch genommen und sich dafür auf die Kompetenz der
reqee Franeorum gestützt. Die Vita des Klosterheiligen
Deicolus M, nach 974 von dem Trierer Mönch Theoderich
verfasst, interpretiert diese Befugnis bereits alseine impe-
riale, und man könnte bei der Berufung Ottos auf die
reges Francorum an Adso von Montier-en-Der und dessen
Schrift über den Antichrist denken, wo es von den reges
Franeorum heisst, qui Romanum imperium tenere debent.
Denn Romani regni dignitas ex toto non peribit, quia in
regibus sui» stabit 65. Bei der Vita s. Deicoli handelt es
sich übrigens nicht um' einen plumpen Anachronismus. Der
Verfasser reflektiert auf Ottos Kaisertum ganz im Sinne
der Nomen-potestas-Theorie: Die römische Kaiserkrönung
•vermittelte lediglich einen honor superadditus, über die
,entsprechende potestas hatte auch der König schon ver-
fügt 66. Im Lichte solcher Zeugnisse erhalten die imperia-

(61) Di. Briefe du Bischofs Rather von Verona, bearb. von Fr. Weigle (MOH •
. Die, Briefe der tkutacAen Kaiserzeil 1), 1949, n. 7, S. 41, Zeile lIi; dazu KELLER
(wie Anm. 10), S. 339.

(62) KELLER, S. 334ft'., bee. B. 337.
(63) DO I. 199; STENGEL, Kaisergedanke (wie Anm. I), S. 180 m. Anm. ir,
(64) KELLER, B. 328£.; H. TRoJUS, Der Mönch Theoderich von Trier und

cUe Vita Deicoli (Rheinische Vierleljahrsblätter 31, 1966/67, S. 42-63), bee. B.
48 m. Anm. 33.

(65) C. ERDIIANN, Das ottonische Reich als Imperium Romanum (wie Anm.
49), B. 426 (188Iff. ' ,
. (66) MOH BB 111,2, S. 681; KELLER, S. 328. Es verdient Beachtung, d_

die aus Luxeuil stammende, dem ausgehenden 10. Jahrhundert angehörende
Handschrift des Britischen Museums, die uns die Vita Deiooli überliefert, auoh
Werke des Adao enthAlt. THOHA8, B. 49 In. Anm. 4•• ,
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len Wendungen der Königsdiplome Ottos d.Gr., auf die
erst jüngst wieder hingewiesen worden ist 67, ein vermehr-
tes Gewicht. Das von Widukind, aber auch von der lothrin-
gischen Geschichtsschreibung seiner Zeit betonte imperiale
Königtum der Ottonen ist somit keine bloss anachronisti-
sehe Perspektive ex eventu, sondern hatte in der Sache
selbst einen Grund. Dafür spricht schliesslich auch die bei
anderen Autoren der gleichen Zeit anzutreffende Polemik
gegen ein solches autonomes Kaisertum, wie wir sie in der
Vita Odalrici 68 und der älteren Vita der Königin Me-
thilde 69 antreffen. Hier wird nicht' gegen historiographi-
sehe Auffassungen polemisiert, sondern gegen die Sache
selbst.

Widukinds kritische Haltung gegenüber der Rompo-
litik seines Herrschers ist integraler Bestandteil der Kon-
zeption. Sie ist untrennbar verflochten mit seiner Auffas-
sung von der Historiographie überhaupt sowie mit seinem
Herrscherbild. Bei all diesen Problemen handelt es sich
letzten Endes um die nähere Bestimmung des Verhältnis-
ses von Kirche und 'Velt. Dem politischen Führungs-
anspruch der Kirche, dem Otto d.Gr. durch Romkaiser-
turn und Reichskirchensystem Vorschub geleistet hat,
stellt Widukind nicht so sehr eine pagane Tradition ge-
genüber als vielmehr das unmittelbare Gottesgnadentum

. der ottonischen Herrscher. In diesem Sinne bedarf Hein-
richs Königtum sowenig der Weihe durch den Mainzer
l\Ietropoliten wie Ottos Kaisertum der apostolischen Kon-
sekration. Insofern ist der zeitgeschichtliche Bezugspunkt
der Sachsengeschichte die in ihr unterdrückte Kaiserkrö-
nung von 962.

(67) JÄSCHKE (wie Anm. 54).
(68) KELLER, S. 340ff.
(69) c. 16, MOH SS 10, S. 581 Zeile 33; BEUHANN. Die sakral« Legitimie. ,

"mg (wie Anm. 36), S. 39ff.
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Widukinds historiographische .Konzeption ist damit
jedoch nicht hinreichend gewürdigt. Das ottonische Zeit-
alter gehört zu den entscheidenden Epochen der europä-
ischen Geschichte. Der historische Hintergrund, auf den
Widukind zurückblickt, war zunächst durch das fränki-
sche Grosareich ausgefüllt, in das die Sachsen als letzter der
deutschen Stämme eingetreten waren. Die Eingliederung
der Sachsen in den politischen Verband des Reichs ist vom
Glaubenswechsel, von der Missionierung nicht zu tren-
nen. Das Kloster Corvey hat in diesem Prozess eine bedeu-
tende Rolle 'gespielt, als eines der wichtigsten wenn nicht
als das wichtigste Zentrum der karolingischen Reichskul-
tur auf sächsischem Boden 70. Zahlreiche, vornehmlich
hagiographische Texte erlauben es uns, den Prozess einer
fortschreitenden Bewusstseinsbildung bei den Sachsen wäh-
rend des 9. Jahrhunderts zu verfolgen. Ein ursprünglich
antifränkisches Ressentiment ist bald abgeklungen und
hat der stolzen Gewissheit Platz gemacht, nicht als Unter-
legene nach einem jahrzehntelangen kriegerischen Ringen,
sondern aufgrund der Einsicht in die Wahrheit des christ-
lichen Glaubens in die Gemeinschaft der im Franken-
reich vereinigten Stämme und Völker eingetreten zu sein.
Die Glaubensgemeinschaft wird als Grundlage der poli-
tischen Gemeinschaft gewertet, und von hier aus ist es
nur ein Schritt zu dem Gedanken einer politischen, ja.
einer ethnischen Integration.

Diesen Schritt hat Widukind, nicht zufällig ein Corve-
yer Mönch, mit letzter Konsequenz getan. Dem bewaffne-
ten Bekehrungswerk Karls d.Gr. und zugleich seiner über-
legenen Einsicht ist es zu verdanken, dass Franken und
Sachsen quasi una qen« ex Ghristiana fide geworden sind 71.

(70) Hierzu und zum folgenden BEUMANN. Die Stellung du W68erraumea
(wie Anm. 38).

(71) I 15, S. 25.



HISTORIOGRAPHISCHE KONZEPTION 881

Folgerichtig werden nicht nur Heinrich I. und Otto I. 72,

sondern auch schon Konrad I. im Jahre 911 73 vom omnis ,
populus Franeorum atque Saxonum gewählt, und Widu-
kind meint damit nicht nur die 'deutschen Stämme der
Franken und Sachsen des 10. Jahrhunderts, sondern das
Reichsvolk der Ottonen und damit die Deutschen über-
haupt. Die Grundlagen dieser Integration liegen jedoch

_nach \Vidukind in der oriqo Saxonum, in den Landnahme-
kämpfen des 6. Jahrhunderts selbst begründet. Die Kampf-
gemeinschaft der Franken und Sachsen im Thüringerkrieg
..erscheint in der origo als eine amicitia merowingischer
Prägung 74, als ein rechtsverbindliches Bündnis gleichran-
giger Partner. Man darf vermuten, dass Widukind dieses
Motiv in der Überlieferung, auf die er sich stützte, bereits
vorgefunden, dann aber seiner Konzeption dienstbar ge-
macht hat. Denn ausdrücklich sagt er von seinen Sachsen,
die von Kar! d.Gr. mit den Franken zu gleichsam einer
gens vereinigt worden seien, qui olim socii et amici erant
Franeorum 15.

, Insoweit ist Widukinds Konzeption auf die integrie-
rende Wirkung des Frankenreichs bezogen .. Auch sonst
erkennt man in seinem historischen Denken die politischen
Kategorien der fränkischen Geschichte. Von der merowin-
gerzeitlichen amicitia war schon die Rede, ebenso von der
karolingischen nomen-potestas-Theorie. Diese kommt bei
Widukind nicht nur bei seinem Kaisergedanken zur Gel-
tung, sondern auch schon beim Dynastiewechsel von 919.

(72) I 26, S. 39; II I, S. 63.
(73) I 16, S. 26ff.
(74) Zu dieser Institution vgl. W. FRlTlIE, Die fränkische Schwurfreu"ul.

Bchaft der MerQuoingerzeit (Zeitschrift der Sm·igny.Stiftung für Rechtsgeschichte,
Germ. Abt. 71, 1954, S. 74.125); R. Scmn:IDER, Brüdergemeine und Schurur-
freundschall. Der Au{löaungsprozes8 des Karlinqerreiches im Spiegel der carita.!·
Terminologie in de.. Verträgen der karlinqiech» .. Teilkönige dee 9. JahrhUlulerts
(Historische Studien 388), 1964.

(75) I 25, S. 25.

56
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Das gleiche Argument, mit dem die karolingische Ge-
. schichtsschreibung den Thronwechsel des Jahres 751 ge-
rechtfertigt hatte, dient \Vidukind zur Legitimierung der
Königserhebung Heinrichs I., indem er den Liudolfingem
gegenüber dem Franken Konrad die wahre Herrschaft
und potestas, das sum,mum semper et ubique imperium at-

- testiert 76. Auch sonst erscheinen die Ottonen als die poli-
tischen Erben der Karolinger, der Dynastiewechsel von
919 tritt nicht ausschliesslich, aber doch auch in die Be- .
leuchtung eines innenpolitischen Machtwechsels 77. Otto
d.Gr. wird als totius orbis caput und als Herrscher über
fast ganz Europa bezeichnet 78, wie einst Kar! d.Gr. in der
'Geschichtsschreibung seiner Zeit 711.

Für den modernen Historiker hat freilich Europa. nicht
schon unter Karl d.Gr., sondern erst in postkarolingischer
Zeit seine endgültige geschichtliche Gestalt als Gemein~
schaft romanischer, germanischer und slavisoher Völker
und Staaten gewonnen. Mit den europäischen Nationen
sind die gentes der vorkarolingischen 'Welt nicht einfach
,restauriert worden, vielmehr entsteht mit ihnen eine neue
geschichtliche Formation, für deren Bildung das Karolin-

(76) I 16, S. 27; I 25, S. 38 Zeile 6W.
(77) Die Worte des sterbenden Konrads I.: Sum nobis,frater,'copiae excer-

eitU8 congregandi atque ducendi, BUnt urbeB et arma eum regalibU8 i,u.;gniis et.
omntJ quod deeus regium depoacit preter fortunam atque mores. Fortuna, frater,
cum nobilissimis moribus Heinrieo cOOit,reTUm publicaTUm BecUS Sozone« BUrnma
est (I 25, S. 38) knüpfen an Sallusta Catilina, Widukinds auch sonst bevorsug-
tes römisches Stilmuster, an. Vgl. Sall. Cat. 2: ••• fortuna simul cum moribus
immutatur. Ita im~rium Bemper ad optumum quemque a minus bono transfertu»,
Sallust meint den innenpolitischen Machtwechsel. Bei .Widukind ist Interpre·
tatio mediaevalis in Recbnung zu stellen. Die Gegenüberstellung von fortuna
atque mores und materieller Hilfsquellen rückt das Begriffspaar in eine eharia-
matische Beleuchtung, die ihm bei SaUust abgeht; der Gedanke einer translatio
imperii wird nicht ausgesprochen, klingt jedoch mit den Worten Heinrico cedit
(Sallust: tramfertur) an. Im übrigen ist es für Widukind eher charakteristisch,
dass die Unterscheidung von Innen- und Außenpolitik auf seine Behandlung
des fränkisch-säohslsehen Führungswechsels nioht PBBBt.

(78) I 34, S. 48 Zeile 11if. (Zusatz der Widmungsfsssung).
(79) BEUllANN, DaB Paderborner Epos (wie Anm. 49), S. 18ft'.
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gerreich die Rolle eines Transformators gespielt hat. Es
handelt sich um einen Vorgang von weltgeschichtlicher
Tragweite, der mit der Desintegration des fränkischen
Grossreichs Hand in Hand geht. Die deutsche Mediaevi-
stik hat dieses Problem in den letzten Jahrzehnten vor-
nehmlich unter dem Gesichtspunkt der Entstehung des
deutschen Reichs untersucht, doch handelt es sich, wie
gerade dabei deutlich wurde, um ein grundlegendes Pro-
blem der europäischen Geschichte80. Man hat sich zu fra-
gen, inwelcher Weise sich dieser ambivalente Prozessvon
Desintegration und neuer Integration im Geschichtsbild
Widukinds niedergeschlagen hat.

Ohne Zweifel hat auch er, freilich mit den Kategorion
seiner Zeit, diesen Vorgang zu erfassen gesucht. Die An-
strengungen, die er unternimmt, um zwischen dem Reich
der Franken und dem der Sachsen eine Kontinuität her-
zustellen, lehren indirekt, dass eine solche Kontinuität in
den Augen dieses Zeitgenossenschonkeine Selbstverständ-
lichkeit mehr war. Allein der sächsische Stammesstolz
erforderte es, die politische Leistung der Sachsen und ihres
Herrscherhauses gebührend herauszustellen. Diese Sachsen
ha.lten den Vergleich sowohl mit den Römern 81 als auch
mit den Franken 82 aus, diese haben sie sogar längst über-
holt. Im gleichen Zusammenhang wird der Gedanke dcr
Translatio imperii in mehreren Varianten berührt. Im

.(80) \V. SCHLESIXGER, Die A.uflÖ8Ung du Karlereiche«, in: Karl der GT088e,
Lebenswerk und Nachleben I, 1965, S. 792-857; DERB., Die Grundlegung der
deutack_ Einheit im frohen Mittelalter. in: Die d .. dBcke Einheit alB Problem der
europäischen Guchichte, hrsg. "on C. Hinrichs und W. Berges, 1960, S. 11·45,
wiederabgedr. in: \V. SCHLESIXGER, Beiträge %Ur deutachen Verfos8ungBgeachichte
des Mittelalterll 1, 1963, S. 245-285, Nachträge S. 346fT.; Die EnI8tehung du
deutschen Reichia (DeulBchland utn 900), AwUewählte Au/sätze aus den Jahren
1928-1954, hrsg. von H. Kämpf (Wege der Forschung I), 1956; Fr. GRAUS,
Die EnI8tehung der mittelalterlichen Staaten in Milteleuropa (Hi8tori~a 10, 1965,
S. 11-65).

(81) I 8, S. 9 Zeile lJ fT.
(82) I 9, S. 16 Zeile 2ft'.
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Anschluss an Sallust begründet Widukind den Herrschafts-
antritt der Ottonen im Jahre 919 mit dem Übergang von
fortuna aique mores an den SachsenherzogHeinrich ~. Eine
ihrer tieferenUrsachen hat diesewest-östlicheSchwerpunkt-
verlagerung nach einer angeblichen Botschaft Karls des
Einfältigen an Heinrich I. in der schon 836 erfolgten Trans-
latio s. Viti von Saint-Denis nach Corvey 84. Translatio
imperii und Translatio sanctorum sind hier, wie man sieht,
eine für die ottonische Herrschaftstheologie äusserst cha-
rakteristische Verbindung eingegangen.

Universalhistorische Kategorien treten nur im Ansatz
hervor. Zu Beginn seiner origo Saxonum stellt Widukind
verschiedene Theorien über die Herkunft des Sachsen-
stammes zur Diskussion 85. Der Normannen-Theorie' wird
die Annahme einer griechischen Abstammung gegenüber-
gestellt. Danach seien die Sachsen Nachkommen aus dem
makedonischen Heere Alexander des Grossen. Wegen der
Vergleichbarkeit der bei der sächsischen Siegesfeier von
. 531 verehrte~ Gottheiten mit solchen der Griechen möchte
Widukind diese Theorie für wahrscheinlich halten 86. Es
handelt sich um eine Nachbildung der fränkischen Troja-
nersage des sogenannten Fredegar 87. Die Auffassung der
Universalgeschichte als einer Völkergenealogiewar, neben
der Weltreichslehre 88 und der patristischen Theorie von
den aeiaies mundi 89, eine dritte Möglichkeit, die eigene

(83) I 25, S. 38., VgI. Anm, i7.
(84) I 33·34, S. 46 u. 48.
(85) I 2, S. H.
(86) I 12, S. 20f.
(87) Zu dieder vgl, R. WENSKUS, StmnmesbildullIJ und l'er/lJ88Ung. Das,

Werden der frühmittelalterlic1len gema, 1961, S. 58f. u. 78f. m, Anm. 405.
(88) ANNa.DOROTHEE V. DEN BRINOKEN, Studien zur lateiniac1letl Weltchro-

nisti1c bia in das Zeitalter Ouoe von Freising, 1957.
(89)R SCHMIDT, Aetates mundi. Die IVeltolter als Glied6rungspri ..zip der .

• Geschichte (Zeitschrift j,;r Kirchengeackic"'e 67, 1955/56, S. 288-317).
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Geschichte mit der Weltgeschichte in Verbindung zu brin-
gen. Es ist die einem gentilen Bewusstsein eo adäquate
Theorie. Bei allem Gewicht, das in Widukinds Konzep-
tion dem Frankenreich zukommt, bei allen Bemühungen
um den Nachweis einer fränkisch-sächsischen Kontinuität
entscheidet sich der Geschichtsschreiber gleichwohl für
eine eigenständige, von den Franken unabhängige univer-
salhistorische Filiation des Sachsenstammes. Nach der
Trojaner-Theorie wurden die Sachsen als Abkömmlinge der
Makedonen ebenfalls zu Nachkommen der Trojaner, nicht
anders als die Franken selbst, so dass Widukind auch hier
auf eine fränkisch-sächsische Gleichrangigkeit hinzielt.
:Mit der origo Saxonum, zu der auch dieser völkergenealo-
gische Hinweis gehört, wird ebenfalls unterstrichen, dass
sich im ottonischen Reich zwei geschichtliche Potenzen
miteinander verbunden haben. Das Ergebnis ist eine Syn-
these, weder eine bIosse und gradlinige Fortsetzung der
fränkischen R€ichsgeschichte noch eine von den Franken
unabhängige Entfaltung der sächsischen Macht. Es han-
delt sich um ein « sowohl als auch» und insofern um ein
geschichtliches Novum.

Diese Konzeption ist in der Widmungsredaktion nicht
unterdrückt worden. Zum Schluss bedarf es jedoch noch
einiger Bemerkungen über die causa dedicationis. Wie wir
bereits hörten, wurde das Werk der damals zwölfjährigen
Kaisertochter Mathilde, seit 966 Äbtissin des Quedlinbur-
ger Damenstiftes, überreicht. Zu diesem Zeitpunkt stand
die Gründung des Erzbistums Mägdeburg unmittelbar vor
dem Abschluss. Seit 955 hatte Otto d.Gr. dieses Ziel ver-
folgt und erst nach manchen Hindernissen erreicht 91. An-

(90) Grundlegend hierzu ''''enskus (wio Anm. 8.), S. 1ff. u. passim.
(91) A. BRACXMA~N, Die Ostpolitik Ott08 des Gr088e1O(HiRtorische Zeit8chrift .

134, 1926, S. 242-256, wiederabgedr. in: DERS., Gesammelte Aufsätze 19411
1967, S. 140-1113); DERB., .l[(J(jdeburg ala Hau-ptetadt des deutachen Osten» im
frühen Mittelalter, 1937; H. HOI.TZMANN, 0110 der (Irosse un,l .>'[agdeburg, in:
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" '

fangs hatte sich' der als Metropolitund päpstliche Vikar
für Deutschland zuständige Erzbischof von Mainz, Ottos
Sohn Wilhelm, dem Plan widersetzt, und nachdemWil-
helm' 961 dafür gewonnen war 92, stiess das Projekt auf
den Widerspruch Bernhards von Halberstadt, des zustän-
digen Diözesanbischofs. AIs der Plan sohliesslioh967 vor
die Frühjahrssynode von Ravenna. gebracht' wurde 93,

dürfteallerdings auch der Halberstädter Einspruch nach
erfolgreiohenVerhandlungen bereits zurückgenommen ge-
. wesensein IN. In der Grundsatzfrage wurde schon bei die-
ser Synode ein durch Synodaldekret Papst Johannes'
XIII. bestätigtes' positives Ergebnis gewonnen 95. Die
'Magdeburger Kirche wurde zur sedes archiepisCQpalis er-
hoben..

Patron dieser Kirche war seit ihrer Gründung 937 der
u.' Mauritius tl8. Nach eindeutigen Zeugnissen, zu denen,
auch diebereits erwähnten Palliumsprivilegien von 962
gehören, ist Ma.uritiusder Spezialpatron Ottos d.Gr. gewe-

MagdebuTg in der Politik der deutschen Kaiser, 1936, S. 45.80 (wiederabgedr, in:
DEM., Au/sätze zur deut.,chen Geschichte im Mitteleiheraum, hrsg. von A. Timrn, ,
1962); BEU}(ANY, Das Kaisertum Ouo« des Oroeee» (wie Anm. 10) S. 552 (30) if.;
DEM., Die Bedeutung Lotharingiens (wie Amn. 11), S. 22ff.; W. SOHLESINOER,
Zur Geschichte der ~lagdehuroer Königspfalz (Blätter für deut..che Landesgeschichte.
104, 1968, S. 1-31); KELLEß (wie Anm. 10), S. 362ff.

(92) BEuMANN, Die Bedeutuna Lotharingie""" S. 36ff.
(93) BÖH1IlER-OnENTHAL (wie Anm, 94), n. 443 b; Böllm:ß-Z!M:IIER:\IANN,

n, 413.
(94) Anders BEUMANN, Die Bedeutung Loüiarinqien», S. 38 m.Anm. 123 auf-

grund von Thietmsr, Chronik II 11,' hrsg, von R. HOLTZ:I!ANN, MGH SSRG
NS 9, 1935, S. 5,0). Danach hat Bernhard seine Zustimmung quam diu IJixit .
verweigert. Die oben im Text geäussorte Vermutung begründet K.·U. JA.SOHKE,
Die älteste Halberstädter Bischo/schro"ik (im Druck), Exkurs I: Die Datierung
der Urkunden Bemhards von Halberstadt. Die Erwägungen stützen sich auf
die bei BÖH:IlF.ß.OTTENTHAL,Regeata Imperii n I, 1893 (Neudruck 1967), n,
403 für den Magdeburger Hoftag Juli 965 herangezogen ..n Urkunden B..mhWs
von lIalberstsdt. .

(95) JL 3715; ßÖH:IlEB-ZIIIUlEßMANN,n. 418.
(96) DO I. n. 14 = Ur1cundmbuch. des ErzatiftsMagdeburg I, bearb.von

Israel/MölIenberg, 1937, n. I. ·
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sen und hat die Rolle eines Reichspatrons gespielt 97,

vergleichbar der Stellung des hi. Dionysius im Westfran-
kenreich. Die von Heinrich I. aus den Händen König Ru-
dolfs von Burgund erworbene sacra lancea galt bereits
damals als lancea s. jJlauritii, und gerade darin dürfte der
ottonische Mauritius-Kult seinen Grund gehabt haben 98.

Erst so wird es verständlich, dass der Plan einesMagde-
burger Erzbistums unmittelbar nach der Lechfeldschlacht
auftaucht, bei der, wie wir gerade durch Widukind erfah-
ren, die sacra lancea den Sieg herbeigeführt hatte 99. "Vi-
dukind erwähnt allerdings Mauritius weder an dieser noch
an irgend einer anderen Stelle, auch nicht anlässlich der
Beisetzung der Königin Edgitha in der Magdeburger
Kirche, und wenn wir es nicht sonst wüssten, könnten wir
durch ihn nicht einmal erfahren, dass der Kaiser selbst
in der Magdeburger Kathedrale vor dem Mauritius-Altar
beigesetzt worden ist 100. Sogar die burgundische Prove-
nienz der Lanze wird von Widukinddissimuliert: nach
seiner Darstellung gehörte sie bereits zu den Insignien .
Konrads 1. und gelangte mit diesen an Heinrich I. 101.

Berücksichtigt man ferner Widukinds unfreundliche Be-
merkung über das Reformmönchtum 102, das in der Gorzer
Prägung seit 937 in Magdeburg etabliert war 103, so wird
die Zurückhaltung des Corveyer Mönchesgegenüber Mag~
deburg und der besonderen Bevorzugung des Mauritius-
Klosters durch Otto d.Gr. verständlich.

(97) A. BRACKllANN, Die politiflche Bedeutung der MauritiU8' Verehrung im
trUhen J',IittelalteT (Sitzungaberichte der PreusBiachenAkademie der W iasenacha/ten,
phil ..hist. Kl. 1937 n, XXX., S. 279·305, wiederabgedr, in: Dsns., Gesammelt«
Au/sätze, 1941/1967, S. 211·241).

(98) BEUltANN, Kaisertum (wie Anm. 10), S. 553 (31)ff.
(99) III 46, S. 127 Zeile 24.
(100) Die Nachweise bei BEUMANN, Kaisertum, S. 645 23) Anm. 5.
(101) I 25, S. 38 Zeile 8.
(102) Il 37, S. 98.
(103) K. lLu.LINGER, Gorze-Cluny (Studia Anaelmiana 22.25),' 1950/51, S.

96ff.; LoTTER (wie Anm. (1), S. 73 rn. Anm. 43.
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Auf diesem Hintergrund wollen die an die Adresse der
kaiserlichen Äbtissin von Quedlinburg in die Widmungsre-
daktion eingefügten Worte über den hI. Vitus gelesen wer-
den 104. Nachdrücklich unterstreicht Widukind hier zum
zweitenMale105, in welchemMasseder Aufstieg der Sachsen
und ihres Könighauses zur europäischen Hegemonie dem
hI. Vitus zu danken sei. Diesem Hinweis folgt der Appell:
Colito itaque tantum patronum, quo adveniente Saxonia ex
serua facta est libera et ex tribuiaria mullarum. gentium da-
mina lOS. Widukinds Verhalten gegenüber der Magdeburger
Kirche, der hl. Lanze und den monastischen Reformten-
denzen seiner Zeit lässt auf dem Hintergrund der aktuellen
Zeitumstände vermuten, dass der ottonische, in Magde-
burg lokalisierte Mauritius-Kult den eigentlichen Hinter-
grund dieser Passage bildet. Der Corveyer Geschichts-
schreiber setzt sich statt dessen für einen Reichspatronat
des hl. Vitus ein und legt es der jugendlichen Adressatin
ans Herz, dafür bei ihrem Vater und ihrem Bruder einzu-
treten, wie ausdrücklich hinzugefügt wird 107.

Die Gründung des Erzbistums Magdeburg gehört zu
den wichtigsten Ereignisfeldern in der Geschichte Ottos
d.Gr. und steht, wie bereits gesagt, in einem engen Sachzu-
sammenhang mit seiner Kaiserpolitik. Es ist daher nicht
verwunderlich, dass \Vidukind auch diesemProgramm einer
grossräumigen Missionspolitik. wie schon der Rompolitik,
kritisch gegenübergestanden hat. Das schon immer beach-
tete und auffällige Zurücktreten der ottonischen Kirchen-
und Missionspolitik im ·\VerkeWidukinds findet hier seine
Erklärung. Den ereignisgeschichtlichenKonsequenzen die-

(104) I 34, s. 48.
(105) Vgl. I 33, s. 46.
(106) Zu dem Topos ex serva [acta est libera jetzt auch Bornscheuer (wio

oben Anm. 20), S. 86ff.
(107) Unde ut eum poeei» habere interceß80rem apud caelestem in'peratoTcfII,

habeam"" te advocatum apud terrenum rC[Jem, tuum scilicet patrem. atque [ratrem,
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ser Beobachtung, die die Stellung des Quedlinburger Da-
menstifts und der damals noch lebenden Königin Mathilde,
der eigentlichen Herrin Quedlinburgs, zur Magdeburger
Frage berühren, kann hier nicht nachgegangen werden 108.

Doch greift die indirekte Stellungnahme Widukinds, in '
der wir die unmittelbare causa dedicationis erkennen dür-
fen, auch in ein eigentümliches 'Problem der ottonischen
Historiographie ein. Schon immer musste es auffallen, dass
die Magdeburger Frage, die länger als ein Jahrzehnt vo~
zentraler Bedeutung für die deutsche Politik Ottos d.Gr.
gewesen ist, die Geschichtsschreibung so gut wie gar nicht
mobilisiert haben sollte•• Nach der herrschenden Lehre
hat es während deslO. Jahrhunderts nicht einmal in Mag-
deburg selbst Ansätze zu einer Historiographie gegeben 109,

ebensowenig wie in Halberstadt UO, dem am meisten be-
troffenen Nachbarbistum. Lediglich in Quedlinburg sind
am Anfang des 11. Jahrhunderts Annalen entstanden 111.

Diese hat wenig später neben der Sachsengeschichte ,Wi-

(lOS) Zür Bedeutung Quedlinburgs für die Ottonen vgl. C. ERDlIANN, DM '
Grab HeinricAlt I., Deu.t8chell Archi" jar GOIchichte dea Mittelalterlt 4, 1941, S.
76-97; DEBS., Beitr<iguur Geachichte HeinricAlt I., Sachsen und Anhalt 17, 1941[
43, B. 14-&1 [beide Arbeiten wiederabgedr. in: DERS., Ottoni8che Studien, 106S);
BEU)(ANN, Die Bedeutung Lotharingientt (wie Anm. Il), S. 17 C.; Zum Privileg
Papst Jobannes' XIII. vom April 067 für Mathilde von Quedlinburg, JL 3716 =
BÖHllEB-ZIlIIlEBMANN, n, 419, vgl. W. OHNSOBGE,Die Anerkennung dea Kai·
8ertUmlt OUoIt I. durcll Byzanz (Byzantinische Zeitschrijt rH, 1961), S. 35f.; KEL-
LER. (wie Anm. 10) S. 3S3 m. Anm. 278.

(109) E. KESSEL, Die Magdeburger Ge8chichts8chreibung im Mittelalter biB
zum Ausgang dell 12. Jahrhundert8 (Sachsen und Anhalt 7, 1931, B. 100·184);
Dims., Thielmar und die MagdeburgiBche GellchlchtBschreibung (ebd. 9, 1933,

, B. 52-86); B. SCHMEIDLEB,Die wahre Zuaammenttelzung und Ent8tehung8zeit der
Ge8ta archiepiaCOfJOf'Um Magdeburgenaium biB 1142 (ebd. 14. 1938, S. 40-81);
DEBS., Ab' Arnold tlon KI08te,. Berge und ReicAltklo8ter Nienburg -(1119-1166)
und die Nimburg.Magdeburger GucAichtasl'hreibung dOl 12. Jahrhunderts (ebd.
15, 1939, S. 88-167).

(llO) O. fuNZEL, Unterauchufl!1en zur mittelalterlichen Guchichtsschreibung
du BiBtumlt Halberstadt (Sachsen und Anhalt 12,1936, S. 95.178); B. SCBlIEID·
LEB,ZU denälte8ten Guchichtaquellmoon Halber8tadt (ebd. 16, 1940, S. 107.119).

(Ill) R. HOLT:=ANN, Die Quedlinburger Annalen (Sachsen und Anhalt I,
1925, S. &4-126, wiederabgedr. in: DERB., AU/8ätze zur deutschen Gellchichte im
JlfiUelelberaum, 1962, S. 193.264).
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dukinds Thietmar von Merseburg für seine Chronik heran-
gezogen. Für den Merseburger Bischof gehörte die Magde-
burger Frage, insbesondere das wechselvolleSchicksal des
Merseburger Suffraganbistums, eindeutig zu den causae
scribendi 112. Gleichwohl stellt sich dieFrage, ob in einem
ereignisgeschichtlich so stark akzentuierten Raum Klio
gerade dort wirklich geschwiegenhat, woman es am wenig-
sten erwarten sollte: in Magdeburg selbst, dessen Dom-
schule sich am Ende des 10. Jahrhunderts hohen Ansehens
erfreute 113; und dessen erster Metropolit Adalbert selbst
Geschichtsschreiber gewesenwar 114, sowie in Halberstadt.
Nach unveröffentlichten Forschungen, die in, Marburg
angestellt wurden, beginnt sich dieses Dunkel zu lichten:
Für Halberstadt konnte Kurt- Ulrich Jäschke lIS eine
zwischen 993 und 995 entstandene älteste Bistumschronik
nachweisen. In Magdebw.g mehren' sich für eben dieses
letzte Jahrzehnt des Jahrhunderts Indizien,die den glei-
chen Schluss erlauben. Die heute allgemein 118 dem 12.
Jahrhundert zugeschriebenenGesta archiepiscoporumMag-
deburgensium .beginnen mit einem exordium civitati8 et
archiepiscopatus117, das in seinem Grundbestand auf die '
Zeit um die Jabrtausendwende zurückgehen dürfte 118. Die

(112) R. HOLTZMANN, Vber du Chronik Thietmara von Meraeburg (NetJ68 ,
Archiv 50, 1935, S. 159-209); DEM. (Hrsg.), Die Chronik des Bischofa Thietmar
von Mersebu1'g und ihre KOnJllier Ueberarbeitung (MGH SS rer. Germ. NS 9),
1935 (Einleitung); Thietmar ron Meraeburg, Chronik, brag. von W. Trillmich
(Ausgewii-hlte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters, Freiherr vom
Stein-Ausgabe 9), 1957 (ausführliche Einleitung und Literaturangaben).

(113) J. FLEOKENSTEIN. Königshof und Bischof88chule unter OUo dem Gr088en
(Archiv für Kulturgeschichte 38, 1956, S_ 38-62), S. 49 ff_;DERS., Die Hofkapelle
der deutschen Könige 2 (Schriften der MGH 16/Il), 1966, S. 129.

(114) WATTENBAOH-HoLTZMANN, Deutschlands Geachichtaquellen im Mittel.
alter, Deutsche Kaiaerzeit 1 H 2, 1939 (Neuauagabe, besorgt von Fr.-J. Schma.le,
196i), s. 166 ff.; Lintzel (wie Awn. sr).

(115) Wie Anm. 94.
(116) Aufgrund der Thesen von B. Schmeidler (wie Anm. 109).
(1l7) MOH 88 H, S. 376ff.
(1l8) Eine ausführliehe Begründung dieser Auffassung beabsichtige ich.

in einor besonderen Veröffentlichung vorzulegen.
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Zahl der historiographischen Werke, die auf die Gründung
des Erzbistums' Magdeburg und die Probleme seiner Früh-
geschichte noch in ottonischer Zeit reagiert haben, ist
damit erheblich vermehrt.

Von allgemeinster Bedeutung für die Geschichte der
Historiographie dieser Epoche ist die ganz verschiedene
Behandlung, die in den genannten Werken das Problem
des Exordiums gefunden hat. Die Halberstädter Bistums-
chronik der neunziger Jahre schloss sich in dieser Hinsicht
an ."\Vidtikindan, dessen Benutzung hier zum ersten Male
nachzuweisen ist. Die Bistumsgründung wird auf den
Hintergrund der origo Saxonum Widukinds gestellt. Ein
Zusammenhang mit den an das benachbarte Quedlinbur~
. ger Stift gelieferten' Widmungsexemplar der Sachsenge-
schichte liegt nahe 119. . •

In Magdeburg begegnen wir den historiographischen
Wirkungen Pseudoisidors. Bei ihm las man über die Pri-
mate und Patriarchate, diese seien von den Aposteln in
illis civitatibus errichtet worden, in quibus olim apud .
ethnicos primi flamines eorum atque legis doctores erant 120.
In wörtlicher Anlehnungheisst esindenMagdeburger Gesta,
Papst Johannes XIII. habe bestimmt, dass nach demWun-

• sehe des Kaisers die Magdeburger Suffraganbistümer in
hiis civitatibu8, in quibus olim barbarici ritus maxima vi-
guit superstitio, errichtet werden sollten 121. Der Anschluss
an pagane Kultstätten, der hier für die Suffraganbistümer
postuliert wird, gilt erst recht für dieMetropole.Magdeburg
wurde VOll Julius Caesar gegründet und, wie es der Name

(119) Dazu demnächst K.·U. Jä ..chke (wie Anm. 94).
(120) Deoresales Ps ••Ieidorianae, hrsg. von Hinsohius, Ps.-Olemena c. 28,

S. 39. Dazu H. l<'mIR>lAXN, Studien zur Oeschichte mittelalterlicher Patriarchate
II (Zeit8clu'ijt der Sal·igny.Stijtung lifr Rechtsge/lchichle, Kan ..Abt. 40, 1954),
S.22.

(121) Go..IIl c. 9, MOll SS 14, S. 381 Zeile 33; BBUMA:ül, Die Bedeutung
.Lotlwrinyieil.' (wie Anm. 11), S. 25f. m. Anm. 67. .
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- civitas tJirginum, Parthenopolis - nahelegt. .mit einem
Dianatempel ausgestattet, indenen Priesterinnen der Göttin
dienten 122. Diese historiegraphische Fiktion sollte ganz im
Sinne der. herangezogenen Pseudoisidor-Stelle einen M:agde-
burger Primatsanspruch über die Germanin begründen, der
denn auch in den Gesta selbst 123 sowie in einem auf den
Namen Johannes XIII. gefälschten Primatsprivileg 124

. zum Ausdruck gekommen ist; Ein Echo auf das M:agde-
burger Exordium findet sich bei Thietmar 125, ein für die
Datierung der Magdeburger Quelle wichtiger Umstand.

Die geistigen Wurzeln dieser Konzeption sind nnschwer
zu finden, wenn man an die Trierer Herkunft der ersten
Magdeburger Mönche und Äbte sowie des ersten Erzbi-
schofs denkt. Bereits im 9. Jahrhundert hatte es zwischen
Trier und Reims einen Streit über den Primat in der GaIlia
Belgica gegeben 128, 969 gewährte Johannes XIII. dem

, .Trierer Erzbischof den Primat in der GaIlia und Germa-
nia 127. Auch in diesem Privileg wird Pseudoisidor zitiert 128.

Das bedeutendste historiographische Vorbild einer origo
civitati8 hatte jedoch schon in der ~Iitte des 10. Jahrhun-
derts Flodoards Historia. Remensis ecclesiae geliefert. Auch
hier wurde, wie in Magdeburg, aus dem Ortsnamen die

•
(122) Gum c. 2. S. 377.
(123) c. 9, S. 381.
(124) JL 3729 = BöHMER.ZmMERllANN n. 451 = UB des Erzstifts Mag.

deburg I, n. 63. Nachweis der Fälschung (gegen P. Kehr und die letzten Her.
ausgeber} bei BEUMANN,Die Bedeutung Lotharingiena (wie Anm. 11), S. 28ff.

(125) Chronik I 2, 00. HOLTz>lANN(wie Anm. 112), S. 5.
(126) H. SCHMIOT, Trier und Reim« in ihrer tJef'lasaungsgeaeh.khtlichen Em.

wicklung bis %Um Primat~streit du 9. Jahrhunderts (Zeitschrift der Savigny.
·Stiftung für Rechtageachichte, Kan.·Abt. 18, 1929, S. 1-111); J. IIEYDENBEICH,
Die M etropolitangewalt der Erzbischöfe von Trier bis auf Baldewin, 1938. Allge.
mein: H. FUHRMANN,Studien zur Geachichte mittelalterlicher Patriarchate (Zeit.
8chrife der Savigny.Stiftung für Rechtageschichte, Kan.·Abt. 39, 1953; 40, 1954;
'I, 1955).

(127) JL 3736 = BÖHMEB-ZIMMEBMANN, n, 456.
128) H. FUHRMANN,Pseudoieidor in Rom (Zeitschrift für Kirchengeschichte

78, 1967, S. 15.66', S. 38.
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römische Provenienz der Civitas abgeleitet, wurde die
Remorum gens als Gefolgschaft des von Romulus erschla-
genen Remus hingestellt 129. Schon am Ende des 10. Jahr-
hunderts fassen wir in Trier die ersten Spuren der berüch-
tigten Gründungssage, in der die civitas Treverorum auf den
fiktiven Trebeta, einen angeblichen babylonischen Prinzen
und Stiefsohn der Semiramis, zurückgeführt wurde 130.

Damit war selbst Reims überboten, das. nur ebenso alt
wie Rom sein wollte, und gewiss konnte Trier als Tochter
BabyIons sich, um mit den Magdeburger Gesta zu reden,
als eine cititas betrachten, in qua olim barbarici rUm maxi-
ma viguit superstilia 131.

Die Gattung der Gesta episcoporurn, deren Geschichte
einmal geschrieben werden sollte 132, ist nicht eine Errun-
genschaft des 10. Jahrhunderts. Am Anfang scheint Paulus
Diaconus mit seinen Gesta episcoporum Mettensium zu
stehen P", wenn man vom Liber pontificalis absehen will.
Für die Anfänge der Gattung im ottonischen Reich ver-
dient es Beachtung, dass sie in die Zeit Ottos Ill. gehören.
Stellt man das Magdeburger exordium civitatis der Kon-
zeption Widukinds gegenüber, so liesse sich ein grösserer
Gegensatz schwer denken. Der tiefgreifende Wandel, der
gegenüber der Politik Ottos d.Gr. diejenige seines Enkels

(129) MGH SS 13. S. 413. Der nach Widukind zwischen don Sachsen und
den Franken beim Thüringerkrieg begründeten amicitia entspricht bei Flc-
doard die a ....citia Romanorum alque Remorum (c. 2, S. 413f.). .

(130) H. THOMAS, Studim zur Trierer Geschicht88chreibung des 11. JaM.
, hunderes, insbes, zu den Gesta Treverorum (Rheini8che8 Archil' 68), 1968, S.
ieerr,

(131) Eine sinngemäss vergleichbare Wendung enthält die Triere. Vita
Eucharü dos 10. Jahrhunderts. Auch dort ging es um die historiographischo
Fundierung von Primetaansprüchen. Vg!. THOMAS (wie vorige Anm.), S. 158.
In die gleiche Richtung zielt der in Trier wenige Jahre später belegte Anspruch
auf dasPriidikat Roma 8ecunda. THOMAS, S. 162ff.; BEUMANN, Die Bedeutung
Lotharir"]i~nlI (wie Anm. n], S. 45 Anm. 146.

(132) H. GRUND!oU.NN, Geschichtsschreil,ullrT im Mittela.lteT. Gattungoll _
Epochen - Eigenart, 1965, S. 38ff.

(133) MGH SS 2, S. 260-268.
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. '
und zweitenNachfolgerskennzeichnet 1~, scheint hiereinen
historiographischen Niederschlag gefunden zu haben. In
gewisserHinsicht sind jedoch die politischen Stossriohtun-
genauch vergleichbar: Beide Geschichtsschreiber haben
auf eine folgenreiche kirchenpolitische Massnahme des
jeweiligen Kaisers reagiert, Widukind auf die Oründung
des Magdeburger Erzbistums durch Otto d.Gr.,' der Mag-
deburger Bistumschronist auf die Gründung des polni-
schen Erzbistums Gnesen im Jahre 1000 durch Otto Ill.
Der Zusammenhang zwischen Geschichte und Geschichts- '
schreibung könnte deutlicher nicht hervortreten.

(134) H. BEUMAS,li und W. SCHLESINGER. Urkundenstwlim .ur deutscJ.,en
Oatpolitik unter Otto 1I1. (Areliiv für Diplomatik I. 1955, S. 132·256, wioderab-
gedruckt in: W. SCHLESI,liGER • .l1itteldeutsche Beiträge zur d~utschm Verfa~,"mg8.
geachichte du Mittelalters. 1961. S. 306·412, mit Nachträgen S. 479.487). ,


